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Hirtenwort der deutschen Bischöfe 
zum Schutz des ungeborenen Lebens 

Als wir im September des letzten Jahres 
zu gesellschaftspolitischen Fragen Stellung 
nahmen, haben wir die Christen aufgefor¬ 
dert, unseren freiheitlichen sozialen Rechts¬ 
staat zu verteidigen und weiterzuentwik- 
keln. 

Jetzt müssen wir alle Bürger aufrufen, für 
die schlechthin grundlegende Voraussetzung 
eines menschenwürdigen Zusammenlebens 
in unserem Staate einzutreten, nämlich für 
den Schutz des menschlichen Lebens. Er wird 
gegenwärtig dort in Frage gestellt, wo das 
Leben völlig wehrlos und ganz und gar auf 
die Sorge und den Schutz der Mutter, der 
Gesellschaft und des Staates angewiesen ist. 
Es geht darum, ob dem ungeborenen Leben 
nach den Gesetzen unseres Staates der straf¬ 
rechtliche Schutz entzogen werden soll oder 
nicht. Noch vor wenigen Jahren wären Vor¬ 
schläge, wie sie jetzt dem Deutschen Bundes¬ 
tag vorliegen, undenkbar gewesen. 

Die heutige Rechtslage 

Der § 218 des Strafgesetzbuches stellt die 
Abtreibung unter Strafe. Nach geltendem 
Recht darf niemand ungeborenes Leben tö¬ 
ten. Davon gibt es nur eine einzige Aus¬ 
nahme: Die Abtreibung wird nur dann nicht 
bestraft, wenn keine andere Möglichkeit be¬ 

steht, das gefährdete Leben der Mutter zu 
retten oder sie vor einer schwerwiegenden 
und unzumutbaren Beeinträchtigung ihrer 
Gesundheit zu bewahren. Ob dieser Aus¬ 
nahmefall vorliegt, muß eine ärztliche Kom¬ 
mission in einem genau geregelten Verfah¬ 
ren feststellen. 

Trotz der Strafbestimmung des § 218 
werden vielfach Abtreibungen vorgenom¬ 
men. Sie kommen nur in geringem Umfang 
vor den Richter. Man weiß, daß die soge¬ 
nannte Dunkelziffer bei der Abtreibung — 
wie z. B. auch bei Kindesmißhandlung — 
hoch ist. Einer der Gründe dafür ist, daß das 
ungeborene Kind, anders als der etwa bei 
Diebstahl oder Betrug Geschädigte, keine 
Anzeige erstatten kann. Langjährige Beob¬ 
achtungen von Fachärzten einer deutschen 
Frauenklinik haben ergeben, daß in der 
Bundesrepublik mit jährlich 75000 heimli¬ 
chen Abtreibungen zu rechnen ist. Für Be¬ 
hauptungen, *die von vielen Hunderttau¬ 
senden oder gar einer Million solcher Ab¬ 
treibungen sprechen, gibt es keinen Beweis. 

Hinter dieser Zahl von 75 000 Abtreibun¬ 
gen steht in nicht wenigen Fällen viel Elend 
und Not schwangerer Frauen, die unser aller 
Verständnis und Hilfe verdienen. Hinter 
dieser Zahl steht aber auch ein erschrecken¬ 
des Ausmaß Egoismus und Verantwor¬ 
tungslosigkeit von Männern und Frauen, 
und nicht selten von Angehörigen, die in der 
Abtreibung einen bequemen Ausweg sehen. 
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Änderungsvorschläge zu § 218 

Nunmehr liegen dem Deutschen Bundes¬ 
tag zwei Gesetzentwürfe zur Änderung des 

§218 vor. 

1. Die Fristenregelung: Sie sieht Straffrei¬ 
heit für die Abtreibung innerhalb der ersten 
drei Monate vor, sofern sie nach ärztlicher 
Beratung von einem Arzt durchgeführt 
wird. 

2. Die weitgefaßte Indikationenregelung: 
Sie sieht Straffreiheit für Abtreibung unter 
folgenden Voraussetzungen (Indikationen) 
vor: 

— bei Gefährdung für Leben und Gesund¬ 
heit der Mutter (medizinische Indika¬ 
tion) oder 

— bei Verdacht auf schwere Schäden des 
Kindes (sogenannte genetische bzw. 
kindliche Indikation) oder 

— bei einer durch Verwaltigung entstande¬ 
nen Schwangerschaft (ethische oder rich¬ 
tiger kriminologische Indikation) oder 

— bei großen sozialen Nachteilen für Frau 
oder Familie (die sogenannte soziale In¬ 
dikation). 

Für alle diese Voraussetzungen ist ein Prü¬ 
fungsverfahren, wie es das geltende Recht 
für die medizinische Indikation enthält, 
nicht vorgesehen. ^ 

Wir verkennen nicht, daß die verantwort¬ 
lichen Frauen und Männer, die sich für die 
Fristenregelung oder die weitgefaßte Indi¬ 
kationenregelung einsetzen, damit einen Aus¬ 
weg aus bestehenden Schwierigkeiten suchen 
wollen. 

Sie behaupten, das geltende Recht verhindere die 
Abtreibungen nidot, es veranlasse vielmehr Frauen, 
in Konfliktsituationen verantwortungslose Kurpfu¬ 
scher oder — ;e nach Einkommen — Abtreibungs¬ 
kliniken im Ausland aufzusuchen. Deswegen sei der 
gegenwärtige Rechtszustand ungerecht und unsozial. 

Man sagt weiter, das geltende Recht verletze die 
Würde der Frau und das Recht auf ihre Selbstbestim¬ 
mung als Person. Das staatliche Gesetz lasse der Frau 
nicht die Freiheit, das Kind nicht auszutragen. 

Ferner wird geäußert, die nichtkatholische Frau 
werde durch dieses Gesetz in schwere Konfliktsitua¬ 
tionen gebracht, weil eine angeblich nur für Katho¬ 
liken geltende Verpflichtung auf Nichtkatholiken 
ausgedehnt wird. 

Schließlich führt man an, das geltende Recht zwinge 
Frauen dazu, ein voraussichtlich krankes oder ein 
ihnen aufgezwungenes Kind auszutragen. Es nehme 
auch keine Rücksicht auf die sozialen Probleme, die 
Schwangerschaft und Geburt für viele Mütter und 
Familien mit sich bringe. 

Auch nach ernster Prüfung der angeführ¬ 
ten Gründe müssen wir die vorliegenden 
Gesetzentwürfe zur Fristenregelung und 
zur weitgefaßten Indikationenregelung ent¬ 
schieden ablehnen. Die mit diesen Gesetz¬ 
entwürfen verbundene Erlaubnis zu töten 
ist weder ein sittlich vertretbares noch ein 
nach allen bisher gewonnenen Erfahrungen 
wirksames Mittel, die genannten Schwierig¬ 
keiten zu überwinden. 

Menschliches Leben von Anfang an 

Die moderne Biologie hat eindeutig nach¬ 
gewiesen, daß es kein vormenschliches Sta¬ 
dium des Embryos im Mutterleib gibt. Sein 
Leben hängt zwar von dem der Mutter ab, 
ist aber eigenes Leben, dasselbe wie nach der 
Geburt. Es ist kein Organ des Körpers der 
Mutter. 

Diese Feststellungen gründen nicht in vor¬ 
gefaßten theologischen oder weltanschauli¬ 
chen Meinungen. Es handelt sich vielmehr 
um Tatsachen, die nicht anders erklärt wer¬ 
den können. Sie zwingen uns anzuerkennen, 
daß von der Empfängnis an eigenes mensch¬ 
liches Leben da ist. 

Das Recht des Kindes auf sein Leben 

Da von Anfang an menschliches Leben 
vorhanden ist, hat niemand das Recht, dieses 
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Leben zu töten. Die Ärzte der ganzen Welt 
sind sich darin einig, daß menschliches Leben 
unantastbar ist. 

Der Weltärztehund erklärte 1970 in seiner Osloer 
Deklaration: „Der oberste moralische Grundsatz, 
der dem Arzt auferlegt ist, ist die Achtung des 
menschlichen Lebens, so wie es in einem Satz des 
Genfer Gelöbnisses ausgedrückt ist: ,Ich will höchste 
Achtung vor dem menschlichen Leben von dem Zeit¬ 
punkt der Empfängnis an bewahren’.“ 

Im gleichen Sinn verpflichtet auch das Gelöbnis, das 
der Deutsche Ärztetag allen Ärztekammern empfoh¬ 
len hat und das in die entsprechenden Berufsordnun¬ 
gen der Ärzte übernommen wurde. 

Die Ärzte drücken damit das gleiche aus wie Hippo- 
krates, der „Vater der Heilkunde“, der im 5. Jahr¬ 
hundert vor Christus seine Schüler schwören ließ: 
„Ich werde niemand ein tödlich wirksames Gift ver¬ 
abreichen, auch auf Verlangen nicht. Ich werde auch 
keinen solch verwerflichen Rat erteilen. Ebensowenig 
werde ich einer Frau ein Mittel zur Vernichtung kei¬ 
menden Lebens geben.“ 

Die Forderung, das ungeborene Leben 
nicht anzutasten, wird also keineswegs nur 
von der katholischen Kirche erhoben. Es 
handelt sich vielmehr um eine weltweite, in 
Jahrtausenden errungene Überzeugung von 
Menschen verschiedenster Religionen und 
Weltanschauungen. 

Diese Überzeugung der Menschheit wird 
durch die Offenbarung Gottes bestätigt und 
bestärkt. Jeder Mensch ist nach dem Wort 
der Schrift Ebenbild Gottes (vgl. Gen 1, 27). 
Von ihm kommen wir her (1 Tim 6, 13). 
Jeder Mensch ist von Gott geliebt und ange¬ 
redet. „Ich habe dich bei deinem Namen ge¬ 
rufen, du bist mein“ (Jes 43, 1). Für jeden 
Menschen ist Jesus Christus am Kreuz ge¬ 
storben, damit er ewig lebe und selig werde. 
Das alles macht die besondere Würde jedes 
Menschen aus. 

Die Freiheit der Frau 

Die Frau hat wie der Mann das Recht auf 
freie Entfaltung ihrer Person, sie hat das 

Recht auf freie Entscheidung ihres Gewis¬ 
sens. Aber jede Freiheit findet ihre Grenze 
am Recht des anderen. Deswegen hat auch 
die Frau das unantastbare Recht ihres unge¬ 
borenen Kindes auf das Leben zu wahren. 
Wer hier von der Entlassung in die mündige 
Gewissensentscheidung spricht, verschleiert 
den sittlichen und rechtlichen Tatbestand. 

Etwas anderes als die Entscheidung über 
schon entstandenes menschliches Leben ist 
das Ja zum Entstehen neuen Lebens aus einer 
verantworteten Elternschaft und in einer 
sittlich vertretbaren Empfängnisregelung. 

In seiner Pastoralkonstitution sagt das II. Vatikani¬ 
sche Konzil: „In ihrer Aufgabe, menschliches Leben 
weiterzugeben und zu erziehen, die als die nur ihnen 
zukommende Sendung zu betrachten ist, wissen sich 
die Eheleute als mitwirkend mit der Liebe Gottes 
des Schöpfers und gleichsam als Interpreten dieser 
Liebe. Daher müssen sie in menschlicher und christ¬ 
licher Verantwortung ihre Aufgabe erfüllen und in 
einer auf Gott hinhörenden Ehrfurcht durch gemein¬ 
same Überlegung versuchen, sich ein sachgerechtes 
Urteil zu bilden. Hierbei müssen sie auf ihr eigenes 
Wohl wie auf das ihrer Kinder — der schon gebore¬ 
nen oder zu erwartenden — achten; sie müssen die 
materiellen und geistigen Verhältnisse der Zeit und 
ihres Lebens zu erkennen suchen und schließlich auch 
das Wohl der Gesamtfamilie, der weltlichen Gesell- 
schafl und der Kirche berücksichtigen“ (Nr. 50). 

Was den konkreten Weg einer verantworteten El- 
ternschafl angeht, haben die deutschen Bischöfe im 
August 1968 anläßlich der Enzyklika „Humanae 
Vitae“ geschrieben: Jedermann „muß gewissenhafl 
prüfen, ob er — frei von subjektiver Überheblichkeit 
und voreiliger Besserwisserei — vor Gottes Gericht 
seinen Standpunkt verantworten kann“. 

Warum Strafgesetz? 

Soll und kann der Staat die sittliche For¬ 
derung, das ungeborene Leben zu schützen, 
zum Inhalt eines Strafgesetzes machen? Soll 
und darf der Staat in die Intimsphäre des 
Menschen mit Strafgesetzen eingreifen? 
Wird die Erfüllung dieser Forderung nicht 
besser der Gewissensentscheidung des einzel¬ 
nen überlassen? 
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Auch wir sind keineswegs der Meinung, 
daß alle sittlichen Gebote zum Gegenstand 
staatlicher Gesetzgebung werden sollen. 
Manche können von der Gesetzgebung und 
Gerichtsbarkeit gar nicht erfaßt werden. 
Hass, Neid, Undankbarkeit, Lieblosigkeit, 
um nur einiges zu nennen, sind für das staat¬ 
liche Recht nicht greifbar, obwohl niemand 
bestreiten wird, daß sie Vergehen gegen 
Grundlagen des menschlichen Zusammenle¬ 
bens sind. 

Wo aber eine äußere Tat Rechte eines ein¬ 
zelnen verletzt oder das Gemeinwohl 
schwerwiegend stört, kann ein Staat nicht 
so tun, als gehe ihn das nichts an. Ist es doch 
seine vornehmste Aufgabe, die Rechte des 
einzelnen zu schützen und das Gemeinwohl 
sicherzustellen, den Rechtsverletzungen und 
den Verstößen gegen das Gemeinwohl gege¬ 
benenfalls auch mit dem Strafrecht entge¬ 
genzuwirken. Beides macht ihn zum Rechts¬ 
staat. Damit leistet er auf seine Weise einen 
unverzichtbaren Dienst zur Stärkung des 
sittlichen und rechtlichen Bewußtseins seiner 
Bürger. So bestraft er auch Kindesmißhand¬ 
lung, Diebstahl, Verkehrsdelikte und andere 
Straftaten. 

Viel fundamentaler aber für den einzel¬ 
nen und für die Gemeinschaft ist das Recht 
auf das Leben. 

Artikel 3 der „Allgemeinen Erklärung der Men¬ 
schenrechte“ der Vereinten Nationen hat das unmiß¬ 
verständlich formuliert: „Jeder Mensch hat das 
Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.“ 
Auch die Bundesrepublik hat sich nach den bitteren 
Erfahrungen des Dritten Reiches mit seinen Verbre¬ 
chen am menschlichen Leben ohne Vorbehalt zu den 
„unverletzlichen und unveräußerlichen Menschen¬ 
rechten als Grundlage jeder menschlichen Gemein- 
schafl, des Friedens und der Gerechtigkeit in der 
Welt“ bekannt (Art. 1 Abs. 2 des Grundgesetzes), 
und sie zählt dazu ausdrücklich das Recht auf das 
Leben: „Jeder hat das Recht auf Leben und körper¬ 
liche Unversehrtheit.“ (Art. 2 Abs. 2). 

Wenn wir Bischöfe den Staat an seine 
in der Verfassung begründete Verpflichtung 
zum Schutz des Lebens erinnern, dann sind 
wir uns bewußt, daß damit noch nicht das 
ganze Problem gelöst ist. Auch wir wissen, 
daß man sittliches Bewußtsein und morali¬ 
sche Verantwortung nicht allein mit Straf¬ 
gesetzen schaffen kann. Wir sehen es als eine 
wichtige Aufgabe der Kirche und ihrer Ver¬ 
kündigung an, die Gläubigen zu befähigen, 
selbständige und verantwortliche Gewissens¬ 
entscheide zu fällen. Dazu gehört auch die 
Einsicht, daß eine Handlung sittlich verwerf¬ 
lich sein kann, auch wenn sie vom staatlichen 
Gesetz her straflos bleibt. Dessen ungeachtet 
bleibt aber der Staat verpflichtet, das Grund¬ 
recht des Menschen auf sein Leben durch Ge¬ 
setz zu schützen. 

Wirksame Reformen 

Die katholische Kirche setzt sich für einen 
besseren und umfassenden Schutz des unge¬ 
borenen Lebens ein. Gerade deswegen leh¬ 
nen wir in aller Entschiedenheit die Fristen¬ 
regelung und die weitgefaßte Indikationen¬ 
regelung ab. Die Erfahrungen aus anderen 
Ländern zeigen, daß die Zahlen der Abtrei¬ 
bungen überall ansteigen, wo der Schutz des 
ungeborenen Lebens eingeschränkt wurde. 

In England und Wales stieg mit der neuen Gesetzge¬ 
bung die Zahl der legalisierten Abtreibungen von 
7610 im Jahre 1967 auf 136714 im Jahre 1972, ohne 
daß deshalb die heimlichen Abtreibungen auch nur 
annähernd im entsprechenden Verhältnis abgenom¬ 
men hätten. Ähnliche Erfahrungen liegen aus der 
DDR, Polen, Ungarn, Schweden und anderen Län¬ 
dern vor. 

Die Freigabe der Abtreibung bewirkt ge¬ 
nau das Gegenteil von dem, was man er¬ 
hofft: Sie gewährt dem ungeborenen Leben 
keinen besseren Schutz, sie mindert ihn. 

Als Beweggründe für eine Abtreibung 
überwiegen in vielen Fällen sicherlich ft- 
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nanzielle Schwierigkeiten, unzureichender 
Wohnraum, Doppelbelastung der Frau 
durch Familie und Beruf, gesellschaftliche 
Diskriminierung der ledigen Mutter sowie 
familiäre Konfliktsituationen. Aber soziale 
klärten und Mißstände können und müssen 
in einem Staat, der sich als sozialer Rechts¬ 
staat versteht, mit sozialen Maßnahmen be¬ 
seitigt werden. 

Es wäre deshalb richtig, mit den Refor¬ 
men dort anzufangen, wo alle übereinstim¬ 
men: Es müssen umgehend diejenigen sozia¬ 
len und finanziellen Maßnahmen ergriffen 
werden, die wirksame Hilfe auf diesem Ge¬ 
biet bringen können. Hier sollte die Bundes¬ 
republik ihrem Bestreben, ein Sozialstaat zu 
sein, gerecht werden, ohne den Namen eines 
Rechtsstaates aufs Spiel zu setzen. Denn nie 
und nimmer kann die Tötung eines ungebo¬ 
renen Menschen ein Mittel sein, soziale Miß¬ 
stände zu beheben. 

Nur wenn der Staat bereit ist, den Grund¬ 
satz anzuerkennen, daß keine auch nur ir¬ 
gendwie geartete soziale Not die Tötung eines 

ungeborenen Menschen rechtfertigen kann, 
verdient er den Namen eines Sozialstaates. 
Nur wenn der Staat bereit ist, das Recht des 
ungeborenen Menschen auf das Leben zu 
schützen und die Verletzung dieses Rechtes 
unter Strafe zu stellen, verdient er den Na¬ 
men eines Rechtsstaates. 

Nur unter diesen Voraussetzungen könnte 
überhaupt hingenommen werden, daß der 
Gesetzgeber, wenn anders bei den gegebenen 
parlamentarischen Verhältnissen eine Lö¬ 
sung nicht gefunden werden kann, in schwe¬ 
ren Konfliktfällen bei einer Verletzung die¬ 
ses Rechtes auf eine Strafverfolgung verzich¬ 
tet. Selbst dann könnte es sich aber nur um 
bestimmte, eng und genau vom Gesetz um¬ 
schriebene Ausnahmefälle handeln. Wir Bi¬ 
schöfe müssen jedoch nachdrücklich erklä¬ 

ren: Sittlich erlaubt ist eine Abtreibung auch 
in solchen schweren Konfliktfällen niemals. 
Der Mensch und die Gesellschaft stehen un¬ 
ter dem Gebot Gottes: Du sollst nicht töten. 

Jede gesetzliche Regelung muß die Gewis¬ 
sensfreiheit aller Betroffenen unbedingt ga¬ 
rantieren, vor allem der Ärzte, Schwestern, 
Pfleger, Hilfspersonen und auch der Träger 
von Krankenanstalten. 

Maßnahmen der Kirche 

Die katholische Kirche wußte sich immer 
verpflichtet, den in Not Geratenen zu hel¬ 
fen. Dabei hat sie auch Frauen, die durch eine 
Schwangerschaft in eine Konfliktsituation 
kamen, geholfen. In allen Diözesen stehen 
Sozialarbeiter, Eheberater, Ärzte, Priester, 
Psychologen und Juristen zur fachlichen Be¬ 
ratung und konkreten Hilfe zur Verfügung. 

Insgesamt gibt es bereits 400 Beratungsstellen mit 
500 hauptamtlichen und 1476 ehrenamtlichen Mit¬ 
arbeitern, außerdem 211 Heime für Kinder und 
Mütter mit 14874 Plätzen. Auch die katholischen 
Verbände haben bereits Hervorragendes geleistet. So 
hat der Sozialdienst katholischer Brauen in den letz¬ 
ten fahren 3000 bis 4000 Frauen jährlich geholfen, 
die ohne diese Hilfe die Abtreibung als Ausweg aus 
ihrer Situation betrachtet hätten. Man kann davon 
ausgehen, daß durch die caritativen Verbände der 
beiden Kirche (Caritas-Verband, Diakonisches Werk, 
Eheberatungsstellen, Telefonseelsorge u. a.) jährlich 
in mehr als 30000 Fällen eine Abtreibung verhin¬ 
dert wurde. 

Damit können wir uns aber nicht begnü¬ 
gen. Die deutschen Bischöfe haben deshalb 
beschlossen, die Hilfe zu verstärken, nicht 
zuletzt durch die Bereitstellung zusätzlicher 
kirchlicher Finanzmittel. Darüberhinaus be¬ 
darf es der tätigen Unterstützung durch un¬ 
sere Gemeinden. In ihnen muß eine Nädb- 
stenliebe lebendig sein, die sich gerade den 
alleinstehenden Müttern und den kinderrei¬ 
chen Familien zuwendet und sie in der Not 
nicht allein läßt, sondern ihre Last tragen 



hilft. Insbesondere bitten wir die Ärzte, 
Apotheker und Krankenschwestern, zusam¬ 
men mit den Priestern und den Helfern und 
Helferinnen der Pfarrcaritas diesen wichti¬ 
gen Dienst zu leisten. 

Die Sorge unserer christlichen Gemeinden 
muß es sein, das ohnehin schwere Los ledi¬ 
ger Mütter und unehelicher Kinder zu er¬ 
leichtern, statt sie geringzuschätzen. 

Wir werden uns auch für eine Verbesse¬ 
rung des Adoptionsrechtes einsetzen. 

Eine gute Lösung suchen 

Wir Bischöfe haben einen Brief an die ver¬ 
antwortlichen Frauen und Männer des Deut¬ 
schen Bundestages gerichtet und gebeten, 
über alle Parteiungen hinweg einen Weg zu 
suchen, den wir alle gemeinsam gehen kön¬ 
nen. Wir bitten die Gläubigen, die Abgeord¬ 
neten ihres Wahlkreises aufzufordern, die 
Problematik des § 218 noch einmal zu über¬ 
denken und sich für eine Lösung einzuset¬ 
zen, die im Gegensatz zur Fristenregelung 
und zur weitgefaßten Indikationenregelung 

das Leben des ungeborenen Kindes schützt 
und der Frau in Konfliktsituationen wirk¬ 
sam hilft. 

Wir können dieses Hirtenschreiben nicht 
schließen, ohne an die Freude erinnert zu 
haben, die ein Kind in die Familie bringt. 
Schenken nicht auch behinderte Kinder, um 
die wir uns liebend sorgen, oft solche 
Freude? Es darf nicht dahin kommen, daß 
wir blind werden für die Hoffnung und das 
Glück, das neugeborenes Leben ausstrahlt. 

Gott gebe die rechte Einsicht und den Mut 
zum Handeln. 

Freiburg, den 25. April 1973 

Für das Bistum Freiburg 

Erzbischof 

Vorstehendes Hirtenwort ist am Sonntag, dem 6. Mai 1973, 
in allen Gottesdiensten zu verlesen. Eine Reihe von Texten 
ist kursiv gesetzt. Diese Stellen können bei der Verlesung 
des Hirtenwortes je nach den Bedürfnissen der Gemeinde aus¬ 
gelassen werden. Der broschierte Hirtenbrief mit vollem 
Wortlaut geht den Pfarrämtern bis zum 13. Mai 1973 zur 
Weitergabe an die Gläubigen zu. Der Text wird auch im Kon- 
radsblatt veröffentlicht. Entsprechende Hinweise können den 
Gläubigen gegeben werden. — Sperrfrist für Presse und 
Funk: 6. Mai 1973, 8.00 Uhr. 
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